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Bei der Revision beachte die Querverweise auf die Anm. auf S. 182 u. 185! 

 

Zur Systematik: In dieser Ausarbeitung erscheinen Quellen, die dem Januar 1943 zuzuordnen sind, ohne dass 

gegenwärtig ein konkretes Entstehungs- oder Bezugsdatum erkennbar ist. 

Korrekt wiedergegebene Fehler (ausgenommen fehlerhafte Interpunktion) und andere Auffälligkeiten in den 

Originalen werden grau hervorgehoben; das übliche »[sic!]« entfällt. Im Wiederholungsfall wird i. d. R. nur die 

erste fehlerhafte Stelle markiert. Bei der Transkription von Ton- und Filmquellen werden Verzögerungslaute durch 

»{…}« angedeutet. 

Zur Quellenkritik: Bei komplexen Quellen ist eine vollständige Kommentierung häufig noch nicht möglich, hier 

erscheinen ergänzungsbedürftige quellenkritische Hinweise. Redundanzen kommen u. U. gehäuft vor und erleich-

tern die isolierte Betrachtung einer einzelnen Quelle.  

Zu quellenrelevanten Akteuren des NS-Regimes vgl. das zentrale Verzeichnis unter https://www.quellen-weisse-

rose.de/verzeichnisse/akteure-des-ns-regimes/. 

Zitationsempfehlung bei erstmaligem Nachweis: Martin Kalusche (Ed.), Quellen zur »Weissen Rose« im Jahr 

1943: Unbestimmte Tage im Januar, U00. Ein quellenkritisches Kompendium im Entwurf (Fassung vom 

31.05.2025), https://www.quellen-weisse-rose.de/januar (zuletzt aufgerufen am TT.MM.JJJJ). – Handelt es sich 

lediglich um einen Quellennachweis und nicht um den Nachweis quellenkritischer Inhalte, so kann auf die beiden 

Klammerzusätze »Fassung vom…« und »zuletzt aufgerufen am…« verzichtet werden, da die alphanumerische 

Kennung der Quellen bei allen Revisionen identisch ist. – Bei allen folgenden Nachweisen: QWR 0211943, U00. 

Hinweise auf Versehen, problematische quellenkritische Einschätzungen, fehlende Quellen oder wichtige Sekun-

därliteratur sind jederzeit willkommen (buch@martin-kalusche.de). 

Erstausgabe: 31.05.2025 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Fassung vom 31.05.2025 in der Deutschen 

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. 

© Alle Rechte, soweit sie nicht bei Dritten liegen, beim Editor. 
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U01 Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei München am 19.02.1943  

  zur Verbreitung von Flugblatt V im Januar 19431 

25

30

35

40

f. 15r     15 

[…]

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ 

Sekundäre Bearbeitung: Die Quelle weist zahlreiche Unterstreichungen bzw. Anstreichungen mit Bleistift und 

rotem Buntstift auf. Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Die Urheber sind Anton 

Mahler2  als Vernehmer und Hans Scholl als Beschuldigter. Als Protokollführer kommt Ludwig Schmauß3 in Frage 

(vgl. f. 15r Z. 33). Die maschinengeschriebene Quelle wird unter dem Datum des 18.02.1943 in der Staatspolizei-

leitstelle München verfasst. Die Quelle dokumentiert die bis in die Morgenstunden des 19.02.1943 andauernde 

erste Vernehmung Hans Scholls; es ist nicht rekonstruierbar, bei welcher Passage das Datum wechselt. Die hier 

vorgenommene Teilung beginnt mit Geständnis gegen 4 Uhr morgens und entspricht damit nicht der tatsächlichen 

Chronologie (d. h. einige Passagen der nach Mitternacht protokollierten Vernehmung werden unter dem Datum 

des 18.02.1043 dokumentiert). ▫ Zu Rollen, Perspektiven und Intentionen werden später Aussagen getroffen. ▫ 

Faktizität: Hans Scholl versucht Alexander Schmorell zu entlasten, indem er ihm lediglich eine helfende Rolle 

beimisst. Die Kurierfahrt nach Österreich nimmt Scholl wahrheitswidrig auf sich. ▫ Relevanz: I. 

 

1  Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 18.02.1943, BArch,  

R 3017/34635, Bd. 2, f. 14v-15r (QWR 19.02.1943, E01). 
2  Zu Mahler vgl. KASBERGER 2025, 651. 
3  Zu Schmauß vgl. KASBERGER 2025, 659 (dort stets »Schmauss«). 
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U02 Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei München am 20.02.1943  

  zur Arbeit an Flugblatt V im Januar 19434 

f. 16r     16 

 5

 

10 […] 

f. 16v 

 […] 
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4  Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 20.02.1943, BArch, 

R 3017/34635, Bd. 2, f. 16 (QWR 20.02.1943, E04). 
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40

  Schmauß Hans Scholl 

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ 

Sekundäre Bearbeitung: Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Ludwig 

Schmauß5 als Vernehmer und Hans Scholl als Beschuldigter, über die Protokollführung ist nichts bekannt. Die 

Quelle entsteht im Laufe des 20.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Zu Rollen, Perspektiven und 

Intentionen werden später Aussagen getroffen. ▫ Faktizität: Die Quelle enthält sowohl verlässliche als auch pro-

blematische und unzutreffende Behauptungen, die zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden. ▫ Relevanz: I. 

 

5  Zu Schmauß vgl. KASBERGER 2025, 659 (dort stets »Schmauss«). 
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U03 Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei München am 20.02.1943 zu 

  den benutzten Schreibmaschinen6 

35

f. 20v 

 5

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ 

Sekundäre Bearbeitung: Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Anton 

Mahler7 als Vernehmer und Hans Scholl als Beschuldigter, über die Protokollführung ist nichts bekannt. Die 

Quelle entsteht im Laufe des 20.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Zu Rollen, Perspektiven und 

Intentionen sowie zur Faktizität werden später Aussagen getroffen. ▫ Relevanz: I. 

 

6  Vernehmung von Hans Scholl durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 20.02.1943, BArch, 

R 3017/34635, Bd. 2, f. 20 (QWR 20.02.1943, E06). 
7  Zu Mahler vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U04 Vernehmung von Sophie Scholl durch die Geheime Staatspolizei München am 20.02.1943 zu 

  den benutzten Schreibmaschinen8 

15

20

25

30

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizei-

liches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre 

Bearbeitung: An- und Unterstreichungen; Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Die 

Urheberschaft liegt bei Robert Mohr9 (Vernehmer), Sophie Scholl (Beschuldigte) und Eleonore Hebberling10 

(Protokollantin). Die Quelle entsteht im Laufe des 20.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Zu Rollen, 

Perspektiven und Intentionen sowie zur Faktizität werden später Aussagen getroffen. ▫Faktizität: I, IIa.▫ Relevanz: 

I. 

 

8  Vernehmung von Sophie Scholl durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 20.02.1943, BArch, 

R 3017/34635, Bd. 3, f. 15v (QWR 20.02.1943, E05). 
9  Zu Mohr vgl. KASBERGER 2025, 653. 
10  Zu Hebberling vgl. KASBERGER 2025, 642. 
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U05 Vernehmung von Sophie Scholl durch die Geheime Staatspolizei München am 20.02.1943  

  zur Anfertigung einer Blechschablone im Januar 194311 

15

20

25

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizei-

liches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre 

Bearbeitung: An- und Unterstreichungen; Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Die 

Urheberschaft liegt bei Robert Mohr12 (Vernehmer), Sophie Scholl (Beschuldigte) und Eleonore Hebberling13 

(Protokollantin). Die Quelle entsteht im Laufe des 20.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Zu Rollen, 

Perspektiven und Intentionen sowie zur Faktizität14 werden später Aussagen getroffen. ▫ Relevanz: I. 

 

11  Vernehmung von Sophie Scholl durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 20.02.1943, BArch, 

R 3017/34635, Bd. 3, f. 14r (QWR 20.02.1943, E05). 
12  Zu Mohr vgl. KASBERGER 2025, 653. 
13  Zu Hebberling vgl. KASBERGER 2025, 642. 
14  Lilo Fürst-Rahmdohr berichtet, vermutlich unzutreffend, dass Alexander Schmorell die Schablonen bei ihr in der Prin-

zenstraße hergestellt habe (vgl. FÜRST-RAMDOHR 1995, 111). 
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U06  Vernehmung von Christoph Probst durch die Geheime Staatspolizei München am  

  21.02.1943 zum Abhören des deutschsprachigen Senders der BBC15 

15

20

25

30

35

f. 8v   

 5

10

15

 

15  Vernehmung von Christoph Probst durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 21.02.1943, BArch, 

R 3017/34635, Bd. 4, f. 8r-9v (QWR 21.02.1943, E04). 
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20

25

30

35

f. 9r  9 

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Se-

kundäre Bearbeitung: zahlreiche Unterstreichungen mit Bleistift; Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und 

Lokalisierbarkeit: Urheber sind Eduard Geith16 als Vernehmer und Christoph Probst als Beschuldigter; zur 

Protokollführung ist nichts bekannt. Die Quelle entsteht am 21.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ 

Rollen, Perspektiven und Intentionen sowie Faktizität werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

16  Zu Geith vgl. KASBERGER 2025, 189f, 213. 639. 
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U07 Schreiben von Christoph Probst an den Volksgerichtshof am 21.02.1943 zur Abfassung seines  

  Flugblattentwurfs17 

f. 40r  40

 Angeklagter Christoph Probst                             München, den 22. II. 43. 

         Ich erhielt heute Nachmittag die Anklageschrift des 

 Volksgerichtshofes Berlin. In ihr sind in den drei 

 vorausgehenden allgemeinen Anklagepunkten Hans Scholl, 

 5 Sophia Scholl und ich, Christoph Probst, in gleicher Weise 

 betroffen. Ich bitte dazu feststellen zu dürfen, dass ich 

 mich in Bezug auf die hochverräterischen Handlungen 

 nicht mit Hans und Sophie Scholl identifizieren lassen 

 kann. Ich wollte nie eine Handlung unternehmen, die 

10 dazu geeignet wäre, mit Gewalt die Verfassung des  

 Reiches zu ändern, einen organisatorischen Zusammen- 

 halt herzustellen, die Wehrmacht zur Erfüllung ihrer 

 Pflicht untauglich zu machen, oder die Massen durch 

 Schriften oder Schlagworte zu beeinflussen. Ich habe auch 

15 weder durch finanzielle Unterstützung, noch durch Materialbeschaffung, 

 noch durch Anfertigung oder Verbreitung von Schriften, oder Anwer- 

 ben dazu geeigneter Leute, jemals ein solches Unternehmen unterstützt, 

 wie ja auch diesbezüglich kein Beweismaterial gegen mich vorliegt. 

 Auch auf die Anregung von Hans Scholl, politische Gedanken zu Sentenzen 

20 niederzuschreiben, die vom November vorigen Jahres datierte und seither 

 nicht wiederholt wurde, ging ich nicht ein. Die einzige Schrift, die ich  

 abfasste, die in einem psychotischen Depressionszustand, den ich  

 während meines Aufenthaltes in Tegernsee 

f. 40v

            in meiner Vernehmung zu schildern versuchte, entstand, 

 sollte keinem propagandistischen Zweck dienen. Sie bedeutete für mich 

 eine Abreaktion. Auf meiner Rückreise nach Innsbruck telephonierte ich  

 Hans an und sagte ihm, dass ich seelisch und körperlich zu erschöpft sei, 

 5 um den Abend bei ihm zu verbringen. Erst auf seinen Wunsch hin ent- 

 schloss ich mich doch erst am nächsten Morgen nach Innsbruck weiterzureisen. 

 So kam es dazu, dass ich ihm das Schriftstück übergab ohne 

 Wunsch oder Wissen, dass es verwendet werden sollte. Mein 

 Freund Hans Scholl wusste im übrigen zu genau, dass 

10 mein Leben durch meine Familie und die Vorbereitung auf 

 meinen Beruf völlig ausgefüllt war, als dass er mit der  

 Erwartung, dass ich mich politisch betätigen sollte, sich an 

 mich gewandt hätte. Auch kannte er meine Abneigung 

 gegen jeden Aktionismus dieser Art. 

 

17 Schreiben von Christoph Probst an den Volksgerichtshof am 22.02.1943, BArch, R 3017/34635, Bd. 1, f. 40 (QWR 21.02.1943, 

E17). 
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15                Ich bitte diese teilweise Wiederholung meiner Vernehmungs- 

 aussagen zu entschuldigen, sie erscheinen mir notwendig 

 als Entgegnung und Rechtfertigung gegenüber den drei 

 allgemeinen Anklagepunkten. 

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Manuskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Persön-

liche Verteidigungsschrift in einem Hochverratsverfahren. ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. 

▫ Sekundäre Bearbeitung: Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Christoph Probst ver-

fasst das Schreiben nach dem Erhalt der Anklageschrift am Nachmittag des 21.02.1943 in seiner Zelle im Haus-

gefängnis der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rolle, Perspektive und Intention: Der Urheber muss bei einem 

Schuldspruch mit der Todesstrafe rechnen; er versucht diese mit Hilfe dieses Schreibens abzuwenden und wird 

dabei von seinem Pflichtverteidiger juristisch beraten. ▫ Faktizität: Das Datum in Z. 1 ist definitiv unzutreffend; 

vermutlich gehen das Schreiben selbst und einzelne Argumente auf die Beratung durch Ferdinand Seidl zurück.
18

 

– Insgesamt ist für die Quelle eine genaue Analyse noch durchzuführen. ▫ Relevanz: I. 

 

18 Vgl. U08 sowie HOCKERTS 2023a, 138.  
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U08 Antrag von Ferdinand Seidl beim Präsidenten des Volksgerichtshofs am 21.02.1943 zur Ab- 

  fassung des Flugblattentwurfs durch Christoph Probst19 

                                                                                                                   37 

                               .

5

gefertigt 
10

15

i

20

Dr. Seidl   II  

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Antrag in einem Strafrechts-

verfahren. ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: Foliierung. ▫ 

Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Ferdinand Seidl diktiert diesen Antrag am Abend des 

21.02.1943 im Münchner Justizpalast einem Justizbeamten in die Maschine (vgl. QWR 22.02.1943, E74, f. 1v Z. 

5ff).20 ▫ Rolle, Perspektive und Intention: Als Pflichtverteidiger von Christoph Probst intendiert Seidl eine Ab-

trennung des Verfahrens gegen seinen Mandanten von dem Verfahren gegen Hans und Sophie Scholl.21 ▫ Trans-

parenz: I. ▫ Faktizität: Gründe für die Vordatierung des Antrags (auf den Tag des Empfangs und der Hauptver-

handlung) sind nicht erkennbar. – Die Darstellung der Motivation seines Mandanten ist aus anwaltlicher Sicht 

nachvollziehbar, entspricht aber wohl nur zu einem geringen Teil der Wahrheit. ▫ Relevanz: I. 

 

19  Schreiben von Ferdinand Seidl an den Präsidenten des Volksgerichtshofs vom 22.02.1943 [korrekt 21.02.1943], IfZArch, 

ED 474, Bd. 176, f. 37 (QWR 21.02.1943, N02). 
20  Dort spricht der Urheber wohl irrtümlich von einem Gestapobeamten. 
21  Vgl. HOCKERTS 2023a, 138. 
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U09 Vernehmung von Wilhelm Geyer durch die Geheime Staatspolizei Ulm am 24.02.1943 zur  

  Nutzung des Ateliers Eickemeyer ab 12.01.194322 

[…]

35

r

40

f. 29r 29 

 5

10

15 

20

25 /

 

22  Vernehmung von Wilhelm Geyer durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Stuttgart/Außendienststelle Ulm, 

am 24.02.1943, StAM, Staatsanwaltschaften 12530, f. 28-31 (QWR 24.02.1943, N05). 
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Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Zeuge). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und, bis auf wenige Beschädigungen des Innen-

randes durch Lochung und brüchiges Papier, gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: Unterstreichungen; Foli-

ierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Anton Rechtsteiner als Vernehmer, 

Christof Dick als Übermittler sowie Wilhelm Geyer als Zeuge und potentiell verdächtige Person. Zur Protokoll-

führung ist nichts bekannt, die Quelle entsteht am 24.02.1943 in der Außendienststelle Ulm der Staatspolizei-

leitstelle Stuttgart. ▫ Rolle, Perspektive und Intention der Beamten: Rechtsteiner und Dick kommen einem Ermitt-

lungsersuchen der Staatspolizeileitstelle München vom 23.02.1943 nach. ▫ Rolle, Perspektive und Intention des 

Zeugen: Wilhelm Geyer hat als Zeuge auszusagen, muss aber auch damit rechnen, jederzeit als Mitwisser und 

damit Beschuldigter ins Visier der Gestapo zu geraten.
23

 Er bestreitet jede Form der Beteiligung. Ob er bereits 

Kenntnis von der Hinrichtung der Freunde hat, ist nicht erkennbar. ▫ Transparenz: I. ▫ Faktizität: I, IIa. ▫ Relevanz: 

I. 

 

 

23  Vgl. ZANKEL 2008, 443, 447, 452. 
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U10 Vernehmung von Emilie Glöckler durch die Geheime Staatspolizei Ulm am 24.02.1943 zur 

Überlassung einer Schreibmaschine an Hans Hirzel im Januar 194324 

f. 35v
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24  Vernehmung von Emilie Glöckler durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Stuttgart/Außendienststelle Ulm, 

am 24.02.1943, BArch R 3017/35142, Bd. 1, f. 35f (QWR 24.02.1943, E03). 
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/

40

 

f. 36r 036

 5

E m i l i e  G l ö c k l e r  

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Ver-

nehmungsprotokoll (Zeugin). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung per Hand (durchgestrichen [hier nicht dokumentiert]) und Foliierung mit Stempel. ▫ Urheberschaft, 

Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Anton Rechtsteiner ist als Vernehmer der umittelbare Urheber, die Quelle 

beruht zunächst auf den Aussagen von Emilie Glöckler (mittelbare Urheberin) während ihrer Vernehmung am 

24.02.1943 bei der Ulmer Gestapo am Münsterplatz, dann auf der Auskunft eines Postoberinspektors namens 

Schrag. ▫ Rolle, Perspektive und Intention des primären Urhebers: Rechtsteiner führt den Auftrag der vorgesetzten 

Dienststelle bezüglich der Schreibmaschine aus (vgl. im Betreff die Nennung des entsprechenden Fernschreibens). 

Darüber hinaus stellt er keine Ermittlungen an, obwohl die Tatsache, dass Hans Hirzel über das Labor von Kurt 

Glöckler an Zyankali gelangt ist, dazu durchaus Anlass geben könnte (vgl. QWR 22.02.1943, N04).▫ Rolle, 

Perspektive und Intention der sekundären Urheberin: Die Mutter des mit Hans Hirzel befreundeten Sohnes Kurt 

gibt ausführlich Auskunft über die Umstände der Ausleihung einer Schreibmaschine durch den Beschuldigten, 

ohne diesen zu belasten. Vielmehr gibt sie ein positives Bild von Person und Situation. ▫ Faktizität: Augenschein-

lich gegeben (IIa), lediglich die leicht widersprüchlichen Angaben über die Dauer der Ausleihe (vgl. f. 35v Z. 33 i. 

V. m. Z. 30 [ca. 10-11 Tage]) mit f. 36r Z. 7 [ca. 14 Tage]) fallen kritisch auf. ▫ Relevanz: I.
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U11 Vernehmung von Alexander Schmorell durch die Geheime Staatspolizei München am 

25.02.1943 zur Arbeit an Flugblatt V im Januar 194325 

f. 8r  

                                          […]

15  

20

25

d

30

35 /

 

f. 8v 

 5

10

 
 
 

25  Vernehmung von Alexander Schmorell durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 25.02.1943, 

RGWA, 1361-1-8808, f. 8-12 (CHRAMOW 2018, 65-83; QWR 25.02.1943, E02). 
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                                                                                             die Adressen 
√

15

[…]

f. 9r […]

[…]

 8

[…]

f. 12v  

 […] 

10

15

“

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Der Zustand der Quelle ist zum Zeitpunkt der 

Edition nicht bekannt, sie stützt sich auf die Veröffentlichung des Faksimiles durch Igor Chramow. ▫ Sekundäre 

Bearbeitung: Zweifache manuelle Foliierung. Das Protokoll enthält sehr viele Unterstreichungen, die für die Analyse 

der geheimpolizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen von Bedeutung sein dürften. Sie sind hier nicht 

wiedergegeben; insofern bleiben die von Chramow edierten Faksimiles für eine solche Analyse unverzichtbar. ▫ 

Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Ludwig Schmauß26 (Vernehmer), Alexander 

Schmorell (Beschuldigter) und Adele Brugger27 (Protokollantin). Die Quelle entsteht am 25.02.1943 in der Staats-

polizeileitstelle München, das Protokoll führt Brugger (ausführende Urheberin). ▫ Rollen, Perspektiven und Inten-

tionen sowie Transparenz und Faktizität werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

26  Zu Schmauß vgl. KASBERGER 2025, 659 (dort stets »Schmauss«). 
27  Zu Brugger vgl. KASBERGER 2025, 633. 
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U12 Vernehmung von Alexander Schmorell durch die Geheime Staatspolizei München am 

25.02.1943 zu Kurt Huber im Januar 194328 

f. 12r […] 

15

20

25

30

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Der Zustand der Quelle ist zum Zeitpunkt der 

Edition nicht bekannt, sie stützt sich auf die Veröffentlichung des Faksimiles durch Igor Chramow. ▫ Sekundäre 

Bearbeitung: Zweifache manuelle Foliierung. Das Protokoll enthält sehr viele Unterstreichungen, die für die Analyse 

der geheimpolizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen von Bedeutung sein dürften. Sie sind hier nicht 

wiedergegeben; insofern bleiben die von Chramow edierten Faksimiles für eine solche Analyse unverzichtbar. ▫ 

Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Ludwig Schmauß29 (Vernehmer), Alexander 

Schmorell (Beschuldigter) und Adele Brugger30 (Protokollantin). Die Quelle entsteht am 25.02.1943 in der Staats-

polizeileitstelle München, das Protokoll führt Brugger (ausführende Urheberin). ▫ Rollen, Perspektiven und Inten-

tionen sowie Transparenz und Faktizität werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

28  Vernehmung von Alexander Schmorell durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 25.02.1943, 

RGWA, 1361-1-8808, f. 12r (CHRAMOW 2018, 81; QWR 25.02.1943, E02). 
29  Zu Schmauß vgl. KASBERGER 2025, 659 (dort stets »Schmauss«). 
30  Zu Brugger vgl. KASBERGER 2025, 633. 



M. Kalusche (Ed.) ▫ Quellen zur »Weissen Rose« im Jahr 1943: Unbestimmte Tage im Januar (Fassung v. 31.05.2025) 

 

23 

U13 Vernehmung von Willi Graf durch die Geheime Staatspolizei München am 26.02.1943 zur 

Arbeit an Flugblatt V Mitte Januar 194331
 

f. 10r 

 

25

30

35

/

  

40

[…]. 

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Se-

kundäre Bearbeitung: Die Quelle enthält einige Unterstreichungen, die für die Analyse der geheimpolizeilichen und 

staatsanwaltlichen Ermittlungen von Bedeutung sein können. Sie sind hier nicht wiedergegeben. Die Quelle wurde 

später foliiert. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Ludwig Schmauß32 (Verneh-

mer), Willi Graf (Beschuldigter) und Gertrud Goebel33 (Protokollantin). Die Quelle entsteht am 26.02.1943 in der 

Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und Intentionen sowie Transparenz und Faktizität werden 

später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

31  Vernehmung von Wilhelm Graf durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 26.02.1943, BArch,  

R 3018/1704, Bd. 8, f. 10 (QWR 26.02.1943, E04). 
32  Zu Schmauß vgl. KASBERGER 2025, 659 (dort stets »Schmauss«). 
33  Zu Goebel vgl. KASBERGER 2025, 640. 



M. Kalusche (Ed.) ▫ Quellen zur »Weissen Rose« im Jahr 1943: Unbestimmte Tage im Januar (Fassung v. 31.05.2025) 

 

24 

U14 Vernehmung von Hans Hirzel durch die Geheime Staatspolizei München am 27.02.1943 zu 

  einem Brief von Sophie Scholl an ihn nach Stuttgart Anfang Januar 194334 

f. 18r  […] 

36

f. 18v 

 1

[…]

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Se-

kundäre Bearbeitung: Unterstreichungen; Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: 

Urheber sind Anton Mahler35 als Vernehmer und Hans Hirzel als Beschuldigter. Zur Protokollführung ist nichts 

bekannt, die Quelle entsteht am 27.02.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und 

Intentionen sowie Transparenz und Faktizität36 werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

34  Vernehmung von Hans Hirzel durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, vom 27.02.1943, BArch,  

R 3017/35142, Bd. 1, f. 18 (QWR 27.02.1943, E02).  
35  Zu Mahler vgl. KASBERGER 2025, 213. 651. 
36  Es handelt sich vermutlich um eine Geldsendung mit Tilly Hahn als Kurierin (vgl. QWR 15.02.1943). 
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U15 Vernehmung von Willi Graf durch die Geheime Staatspolizei München am 01.03.1943  

  zur Finanzierung des Briefmarkenkaufs im Januar 194337 

f. 17v [...] 

30

35

40

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Se-

kundäre Bearbeitung: Die Quelle enthält einige Unterstreichungen, die für die Analyse der geheimpolizeilichen und 

staatsanwaltlichen Ermittlungen von Bedeutung sein können; sie sind hier nicht wiedergegeben. Die Quelle ist 

handschriftlich foliiert. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Robert Mohr38 (Ver-

nehmer), Willi Graf (Beschuldigter) und Elfriede Maier39 (Protokollantin). ▫ Rollen, Perspektiven und Intentionen 

sowie Transparenz und Faktizität werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

37  Vernehmung von Wilhelm Graf durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 01.03.1943, BArch,  

R 3018/1704, Bd. 8, f. 17 (QWR 01.03.1943, E06). 
38  Zu Mohr vgl. KASBERGER 2025, 653. 
39  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U16 Vernehmung von Hans Hirzel durch die Geheime Staatspolizei München am 11.03.1943 zur  

  Verwendung von Deckadressen in der Korrespondenz mit Sophie Scholl im Januar 194340 

f. 41r […] 

30

35

40

f. 41v  

 5

10
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20

 

40  Vernehmung von Hans Hirzel durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, vom 11.03.1943, BArch,  

R 3017/35142, Bd. 1, f. 39-42 (QWR 11.03.1943, E04).  
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f. 42r                                                                                                 042 

Q u e l l e n k r i t i s c h e  H i n w e i s e .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheim-

polizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ 

Sekundäre Bearbeitung: Unterstreichungen; Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: 

Urheber sind Anton Mahler41 als Vernehmer und Hans Hirzel als Beschuldigter. Zur Protokollführung ist nichts 

bekannt, die Quelle entsteht am 11.03.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und 

Intentionen sowie Transparenz und Faktizität werden später diskutiert. ▫ Relevanz: I. 

 

41  Zu Mahler vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U17 Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am 29.03.1943 

zur Arbeit von Hans Scholl, Alexander Schmorell und Sophie Scholl an Flugblatt V42 

f. 11v […] 

10

15

20

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer43 (Vernehmer) und 

Gisela Schertling (Beschuldigte), das Protokoll führt wahrscheinlich Elfriede Maier.44 Die Quelle entsteht am 

29.03.1943 in der Staatspolizeileitstelle München (terminus ante quem: 13:55 Uhr). ▫ Rollen, Perspektiven und 

Intentionen: Beer ermittelt zur Art der Tatbeteiligung der Beschuldigten, wobei der häufige Aufenthalt Schertlings 

in der Wohnung Scholl ein hohes Maß zumindest an Mitwisserschaft nahelegt. · Schertling wird die Gefährlichkeit 

der Situation, in die sie durch Freund und Freundin gekommen ist, bewusst sein. Zu ihrer Verteidigung macht 

höchstwahrscheinlich zutreffende Aussagen, wobei völlig offen ist, ob ihr geglaubt wird. ▫ Faktizität: I, IIa.▫ 

Relevanz: I. 

 

 

42  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, vom 29.03.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 11 (QWR 29.03.1943, E01). 
43  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
44  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U18 Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am 29.03.1943 

zur Deckadresse von Sophie Scholl45 

f. 14r  […] 

25

30

35

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer46 (Vernehmer) und 

Gisela Schertling (Beschuldigte), das Protokoll führt wahrscheinlich Elfriede Maier.47 Die Quelle entsteht am 

29.03.1943 in der Staatspolizeileitstelle München (terminus ante quem: 13:55 Uhr). ▫ Rollen, Perspektiven und 

Intentionen: Beer ermittelt zur Art der Tatbeteiligung der Beschuldigten, wobei die Verwendung ihrer Adresse als 

Deckadresse Sophie Scholls ein hohes Maß nahelegt. · Schertling wird die Gefährlichkeit der Situation, in die sie 

die Freundin gebracht hat, bewusst sein. Zu ihrer Verteidigung macht höchstwahrscheinlich zutreffende Aussagen, 

wobei völlig offen ist, ob ihr geglaubt wird. ▫ Faktizität: IIa.▫ Relevanz: I. 

 

45  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, vom 29.03.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 14 (QWR 29.03.1943, E02). 
46  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
47  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 



M. Kalusche (Ed.) ▫ Quellen zur »Weissen Rose« im Jahr 1943: Unbestimmte Tage im Januar (Fassung v. 31.05.2025) 

 

30 

U19  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am 29.03.1943 

zu Zusammenkünften bei den Geschwistern Scholl im Januar (und Februar) 194348 

f. 12r  […] 
 […] 

15

20

25

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer49 (Vernehmer) und 

Gisela Schertling (Beschuldigte), das Protokoll führt wahrscheinlich Elfriede Maier.50 Die Quelle entsteht am 

29.03.1943 in der Staatspolizeileitstelle München (terminus ante quem: 13:55 Uhr). ▫ Rollen, Perspektiven und 

Intentionen: Beer ermittelt zum weiteren Umfeld der Täter. Aufgrund des häufigen Aufenthalts der Beschuldigten 

in der Wohnung Scholl und des Vernehmungsdrucks, der auf ihr lastet, kann er die Gewinnung wichtiger Erkennt-

nisse erwarten. · Schertling weiß um Gefährlichkeit ihrer Situation und belastet in ihrer wohl wahrheitsgemäßen 

Aussage namentlich Harald Dohrn und Wilhelm Geyer. ▫ Faktizität: I, IIa.▫ Relevanz: I. 

 

48  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, vom 29.03.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 12 (QWR 29.03.1943, E01). 
49  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
50  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U20 Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am 31.03.1943  

  zu einem kurzen Besuch von Käthe Schüddekopf bei Hans Scholl im Januar 194351 

f. 18r […] 

10

15

,

20

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer52 (Vernehmer) und 

Gisela Schertling (Beschuldigte), das Protokoll führt wahrscheinlich Elfriede Maier.53 Die Quelle entsteht am 

31.03.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und Intentionen: Beer ermittelt zum 

weiteren Umfeld der Täter. Aufgrund des häufigen Aufenthalts der Beschuldigten in der Wohnung Scholl und des 

Vernehmungsdrucks, der auf ihr lastet, kann er die Gewinnung wichtiger Erkenntnisse erwarten. · Schertling weiss 

um Gefährlichkeit ihrer Situation und sagt wohl wahrheitsgemäß aus, wobei zu Käthe Schüddekopf nichts Be-

lastendes mitgeteilt wird. ▫ Faktizität: I (vgl. U21).▫ Relevanz: I. 

 

51  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 31.03.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 18 (QWR 31.03.1943, E01). 
52  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
53  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U21 Vernehmung von Käthe Schüddekopf durch die Geheime Staatspolizei München am 

  01.04.1943 zu einem kurzen Besuch bei Hans Scholl im Januar 194354 

f. 101r […] 

 5

10
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a

20
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35
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f. 101v 

 

54  Vernehmung von Katharina Schüddekopf durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 01.04.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 101 (QWR 01.04.1943, E02). 
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 5

10

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Eduard Geith55 als Vernehmer und 

Käthe Schüddekopf als Beschuldigte. Die Quelle entsteht am 01.04.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ 

Rollen, Perspektiven und Intentionen: Geith setzt die Beschuldigte unter Druck und macht in seinem Vorhalt f. 

101v Z. 4-6 aus dem aktenkundigen »einmal« (vgl. U20) ein »öfters«, wobei er mit der Wendung »allein zusammen 

sein« die Möglichkeit einer intimeren Beziehung andeutet. · Schüddekopf hat keine Kenntnisse über die Aussagen 

Dritter und kann den Bluff daher nicht durchschauen. Aber sie lässt sich nicht beeindrucken. ▫ Faktizität: I. ▫ 

Relevanz: I. 

 

55  Zu Geith vgl. KASBERGER 2025, 189f, 213. 639. 
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U22 Vernehmung von Käthe Schüddekopf durch die Geheime Staatspolizei München am  

  01.04.1943 zu einem literarischen Abend mit Jean Rousset im Januar 194356 

f. 102r […] 

25 […]

30

35

f. 102v 

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind Eduard Geith57 als Vernehmer und 

Käthe Schüddekopf als Beschuldigte. Die Quelle entsteht am 01.04.1943 in der Staatspolizeileitstelle München. ▫ 

Rollen, Perspektiven und Intentionen sowie Faktizität: Ermittlung zum Täterumfeld und zutreffende Aussagen. ▫ 

Relevanz: I. 

 

56  Vernehmung von Katharina Schüddekopf durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 01.04.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 101 (QWR 01.04.1943, E02). 
57  Zu Geith vgl. KASBERGER 2025, 189f, 213. 639. 
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U23 Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am  

  02.04.1943 zu Besuchen bei Carl Muth im Januar und Februar 194358 

f. 29v […] 

30

35

40

f. 30r                                                                                                                              30 

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer59 (Vernehmer), 

Gisela Schertling (Beschuldigte) und Elfriede Maier.60 (Protokollantin). Die Quelle entsteht am 02.04.1943 in der 

Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und Intentionen: (Abschließende) Ermittlung zum Umfeld 

des »Kreises Scholl«. · Zutreffende Erteilung der gewünschten Auskünfte. ▫ Faktizität: I.▫ Relevanz: I. 

 

58  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 02.04.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 29f (QWR 02.04.1943, E01). 
59  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
60  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U24 Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei München am  

  02.04.1943 zu Besuchen von Christoph Probst bei den Geschwistern Scholl im Januar 194361 

f. 28r […] 

15

20

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Geheimpolizeiliches Verneh-

mungsprotokoll (Beschuldigte). ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: 

Foliierung. ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber sind August Beer62 (Vernehmer), 

Gisela Schertling (Beschuldigte) und Elfriede Maier.63 (Protokollantin). Die Quelle entsteht am 02.04.1943 in der 

Staatspolizeileitstelle München. ▫ Rollen, Perspektiven und Intentionen: Abschließende Ermittlung zum Umfeld 

des »Kreises Scholl«, hier zu dem bereits hingerichteten Christoph Probst. · Zutreffende Erteilung der gewünsch-

ten Auskünfte. ▫ Faktizität: I, IIa.▫ Relevanz: I, III. 

 

61  Vernehmung von Gisela Schertling durch die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, am 02.04.1943, 

BArch, R 3017/34635, Bd. 15, f. 28 (QWR 02.04.1943, E01). 
62  Zu Beer vgl. KASBERGER 2025, 631. 
63  Zu Maier vgl. KASBERGER 2025, 651. 
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U25 Bericht von Traute Lafrenz zu einer Situation mit Sophie Scholl im Januar 194364
 

[…] 

35

“

 5

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Typoskript). ▫ Gattung und Charakteristik: Zeitzeugenschaftlicher 

Bericht. ▫ Zustand: Die Quelle ist vollständig und gut erhalten. ▫ Sekundäre Bearbeitung: Foliierung. ▫ Urheber-

schaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Die Urheberin verfasst die Quelle in Bremen und schließt ihren 

Bericht am 21.02.1947 ab. ▫ Rolle, Perspektive und Intention: Traute Lafrenz, auch nach der Auflösung der Liebes-

beziehung mit Hans Scholl im Sommer 1942 mit den Geschwistern befreundet, berichtet von einer Einkaufs-

situation im Januar 1943. Dabei kann der erste Satz so (miss-)verstanden werden, als ob der beabsichtigte Einkauf 

von Papier und Umschlägen ein Eingeweihtsein der Zeitzeugin eingeschlossen habe. ▫ Faktizität: IIa. ▫ Relevanz: 

I. 

 

64  Bericht von Traute Lafrenz vom 21.02.1946, IfZArch, ED 474, Bd. 289, 3f; mit ganz geringfügigen redaktionellen Än-

derungen abgedruckt in SCHOLL 1982, 172. 
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U26 Bericht nach Manfred Eickemeyer zu Begegnungen mit Hans Scholl im Januar 194365 

                                                                                                                 […] Eines 

  Nachts im Januar um 2 Uhr, erzählt Eickemeyer, sei Hans Scholl zu ihm 

15  gekommen und habe ihn zu einem Spaziergang im Englischen Garten ab- 

  geholt. Erstaunt habe er Scholl später gefragt, ob er eigentlich nie schla- 

  fe. Scholl habe ihm geantwortet, Sophie und er hätten sich Spritzen gege- 

  ben, um wachbleiben zu können. Eickemeyer warnte ihn, wie er sagt, sie  

  sollten das bleiben lassen, das hätte doch Folgen, sie sollten nüchtern blei- 

  ben und einen klaren Kopf bewahren.7 

Q u e l l e n k r i t i k .  Typus: Schriftquelle (Druck). ▫ Gattung und Charakteristik: Zeitzeugenschaftlicher Bericht 

aus 2. Hand. ▫ Zustand: Die Quelle liegt als Druck vor, schriftliche Notizen aus dem betreffenden Gespräch existie-

ren vermutlich nicht mehr.66 ▫ Urheberschaft, Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit: Urheber ist Christian Petry, er 

verschriftlicht eine Mitteilung von Manfred Eickemeyer vom 31.03.1967, vermutlich in München. ▫ Rollen, Per-

spektiven und Intentionen: Der Historiker gibt eine zeitgeschichtlich bedeutsame Information wieder, der Zeit-

zeuge berichtet aus eigenem Erleben. ▫ Transparenz: III. ▫ Faktizität: Zur zeitlichen Einordnung: Hans Scholl ist 

ab 4. Januar wieder in München, Manfred Eickemeyer reist am 12. Januar ab. Die Nacht vom 6. auf den 7. Januar 

verbringt Scholl mit seiner Freundin in der Franz-Joseph-Straße. Stellt man Plausibilitätsprobleme zurück,67 so 

liegt hier eine bedeutsame Quelle vor, die ein Experimentieren mit psychoaktiven Substanzen unabhängig von den 

enormen Anstrengungen der Widerstandsaktionen68 bezeugt, und zwar für Hans und Sophie Scholl.69 ▫ Relevanz: 

I. 

 

65  Mündliche Mitteilung von Manfred Eickemeyer an Christian Petry am 31.03.1967, in: PETRY 1968, 94. 
66  D. Ed. hat intensive Nachforschungen zum wissenschaftlichen Nachlass von Christian Petry unternommen und musste zu 

der Einschätzung kommen, dass ein solcher nicht mehr existiert. 
67  Wie plausibel ist ein Spaziergang im Englischen Garten bei stockfinsterer Nacht (kriegsbedingte Verdunkelung, Neumond 

am 05.01.1943)? – Wie plausibel ist es, dass der offensichtlich selbst nachtaktive Manfred Eickemeyer bereits nach einem 

Erlebnis Hans Scholl diese generalisierende Frage (Z. 16f) stellt? – Wie plausibel ist es, dass Hans Scholl nicht nur seine 

eigene problematische Gewohnheit mitteilt, sondern ohne situative Notwendigkeit auch die Schwester einbezieht? 
68  Erst mit der Produktion von Flugblatt V Mitte Januar beginnt die extrem arbeitsintensive Phase des Widerstands.  
69  Es ist möglich, aber durchaus nicht sicher, dass ein Passus im Brief von Hans Scholl an Rose Nägele vom 05.01.1943 in 

diesem Zusammenhang zu sehen ist »Mich hat die Münchner Luft wieder mächtig angeregt, so sehr, daß ich heute die ganze 

Nacht wach im Bett gelegen bin. Aber ich liebe diese Übergangszeiten. Sie fördern den Geist, so schwer sie auch zu ertragen 

sind.« (QWR 05.02.1943, E01) Auf jeden Fall relevant ist die Aussage von Gisela Schertling zum 06.01.1943: »In diesem 

Zusammenhang muss ich aber auch erwähnen,  dass mir Hans Scholl eine Morphiumspritze reichte;  was er eigentlich damit 

bezwecken wollte,  weiß ich nicht. Er sagte mir,  dass er nur ausprobieren wollte,  wie die Spritze auch wirken würde.« 

(QWR 06.01.1943, E02) 
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Anhang 

Quellenkritische Kategorien  

Typus 

Leitfrage: Welchem Typus lässt sich die Quelle zuordnen?  

Beispielantworten: Schriftquelle (Manuskript/Typoskript/Druck) ▫ Bild-Zeichenquelle (s/w) ▫ Tonfilmquelle (Farbe) ▫ Techni-

sche Quelle (Vervielfältigungsapparat »Roto Preziosa 4-2«) ▫ Architektonische Quelle (Lichthof der Ludwig-Maximilians- 

Universität München) 

Gattung und Charakteristik 

Leitfrage: Welcher Gattung und welcher spezifischen Charakteristik lässt sich die Quelle zuordnen?  

Beispielantworten: Gelegenheitsbrief in einer intimen Freundschaft ▫ zum Sturz der Regierung aufrufendes Flugblatt ▫ amt-

liches Fernschreiben ▫ geheimpolizeiliches Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter/Zeuge) 

Zustand 

Leitfragen: Ist die Quelle vollständig erhalten? In welchem Zustand ist sie erhalten? 

Beispielantworten: Das Tagebuch umfasst 99 Blatt und einen Einband, mindestens ein Blatt wurde herausgetrennt. ▫ Aufgrund 

eines Wasserflecks ist das Postskriptum nicht lesbar. 

Sekundäre Bearbeitung 

Leitfrage: Wurde die Quelle nachträglich verändert? 

Beispielantworten: Es finden sich ein Eingangsstempel mit dem Datum des 22.03.1943 sowie zahlreiche Bleistiftanstrei-

chungen. ▫ Im Zuge der Archivierung wurde die Quelle handschriftlich foliiert. 

Urheberschaft 

Leitfrage: Was ist über den Urheber/die Urheberin bekannt? Ist zu unterscheiden zwischen unmittelbarer und mit-

telbarer Urheberschaft sowie zwischen geistiger und bloß ausführender Urheberschaft? 

Beispielantworten: Unmittelbarer geistiger Urheber ist der vernehmende Kriminalobersekretär Robert Mohr. Mittelbare gei-

stige Urheberin ist Sophie Scholl als Beschuldigte; an einer Stelle greift sie handschriftlich korrigierend in das Protokoll ein (f. 

7v Z. 5). Protokollantin und damit bloß ausführend ist eine namentlich nicht genannte Verwaltungsangestellte. 

Datierbarkeit und Lokalisierbarkeit 

Leitfrage: Wie genau lässt sich die Quelle datieren und lokalisieren? 

Beispielantworten: Am 19.02.1943 um 16:20 Uhr im Führerhauptquartier »Werwolf« bei Winnyzja, Ukraine. ▫ Terminus post 

quem für das Verfassen der handschriftlichen Urteilsbegründung durch Roland Freisler ist das Ende der Verhandlung am 

22.02.1943 um 12:45 Uhr im Münchner Justizpalast, Terminus ante quem die Ausfertigung der amtlichen Niederschrift am 

23.02.1943 in der Geschäftsstelle des Volksgerichtshofs in Berlin. ▫ Im April 2006 in Santa Barbara, Kalifornien. 

Rolle, Perspektive und Intention 

Leitfrage: Sind Rolle, Perspektive und Intention des Urhebers/der Urheberin erkennbar? 

Beispielantworten: Als Beschuldigter steht Hans Scholl unter einem außerordentlich hohen Vernehmungsdruck, er hat keinerlei 

Informationen über den gegenwärtigen Ermittlungsstand. ▫ Der frei erfundene Dialog von Hans und Sophie durch Inge Scholl 

dient sowohl der Anschaulichkeit ihres Narrativs als auch der Idealisierung ihrer Geschwister. 

Transparenz 

Leitfrage: Wie transparent verfährt die Quelle mit Informationen aus zweiter Hand (im Folgenden »eigene 

Quelle«)? Dabei gilt folgendes Klassifikationsschema (es kommt vor, dass unterschiedliche Bewertungen in einer 

Quelle zutreffen): 
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  I Es wird eine konkrete und verifizierbare Quelle genannt.  

 Beispielantwort: Der Aktenvermerk bezieht sich ausdrücklich auf den Suchungsbericht vom 18.02.1943. 

 II Es wird eine abstrakte und verifizierbare Quelle genannt. 

  Beispielantwort: Elisabeth Hartnagel berichtet, sie habe von der Vollstreckung der Todesurteile am Vormittag des 

23.02.1943 aus der Zeitung erfahren. 

 III Es wird eine eigene (konkrete oder abstrakte) Quelle genannt, diese ist jedoch nicht verifizierbar. 

Beispielantwort: Else Gebel berichtet, die Nachricht vom Todesurteil sei am frühen Nachmittag des 22.02.1943 vom 

Wittelsbacher Palais in den Gefängnistrakt gedrungen. 

 0 Es wird eine eigene Quelle verwendet, aber nicht offengelegt. 

Beispielantwort: Der Bericht Paul Gieslers stützt sich stillschweigend auf die Ermittlungsakten der Geheimen Staats-

polizei München, aber vermutlich auch auf den mündlichen Vortrag der ermittelnden bzw. vorgesetzten Beamten. 

Faktizität 

Leitfrage: Entspricht bzw. führt die Quelle zu dem, was gegenwärtig als historischer Sachverhalt70 angenommen 

werden kann? Dabei gilt folgendes Klassifikationsschema (es kommt häufig vor, dass unterschiedliche Bewertun-

gen in einer Quelle zutreffen): 

  I Die Tatsachenbehauptung wird durch eine ausreichende Anzahl unabhängiger und vertrauenswürdiger  

   Quellen bestätigt. 

Beispielantwort: Walther Wüst berichtet in seinem Schreiben an das Reichswissenschaftsministerium, dass bereits vor 

dem 18.02.1943 Flugblätter in der Universität ausgelegt worden seien. 

 II Die Tatsachenbehauptung ist weder verifizierbar noch falsifizierbar. 

 IIa Unter dieser Prämisse tendiert d. E. zu »(eher/sehr) wahrscheinlich«.  

Beispielantwort: Birgit Weiß-Huber berichtet, ihr Vater habe auf die Flugblattaktion in der Universität sehr emotional 

reagiert: »Wie kann man nur so verrückt sein?!« 

 IIb Unter dieser Prämisse tendiert d. E. zu »(eher/sehr) unwahrscheinlich«. 

Beispielantwort: Die Behauptung Otl Aichers, er habe Hans Scholl am Abend des 17.02.1943 noch angerufen, ist 

höchstwahrscheinlich unzutreffend. 

 0 Die Tatsachenbehauptung ist unzutreffend. 

Beispielantwort: Traute Lafrenz-Page irrt sich bei ihrer Mitteilung, sie habe zu diesem Zeitpunkt bereits von Christoph 

Probsts Verhaftung gewusst. 

Relevanz 

Leitfrage: Wie relevant ist die Quelle für die Rekonstruktion des in Frage stehenden historischen Sachverhalts? 

Dabei gilt folgendes Klassifikationsschema (es kommt vor, dass unterschiedliche Bewertungen für eine Quelle 

zutreffen): 

  I Die Quelle ist unmittelbar relevant für die Rekonstruktion des historischen Sachverhalts.  

Beispielantwort: Der Brief von Sophie Scholl an Lisa Remppis vom 17.02.1943. 

 II Die Quelle ist mittelbar relevant für die Rekonstruktion des historischen Sachverhalts (zeit- bzw. indivi- 

   dualgeschichtliche Kontextualisierung). 

Beispielantwort: Der Brief von Fritz Hartnagel an Sophie Scholl vom 17.02.1943. 

 III Die Quelle ist relevant für die Deutung des historischen Sachverhalts (qualifizierte Meinung). 

Beispielantwort: Plausibel ist die Aussage von Hans Hirzel, eine korrekte Übermittlung seiner Warnung hätte die Flug-

blattaktion am nächsten Tag nicht verhindert. 

 0 Die Quelle ist irrelevant für die Rekonstruktion des historischen Sachverhalts. 

Beispielantwort: Die populäre Erzählung von der letzten gemeinsamen Zigarette der am 22.02.1943 Hingerichteten 

wird aufgrund der minutiösen Vollstreckungsniederschriften als Legende erkennbar. 

 

 

70  Dieser Begriff ist hier sehr umfassend gemeint. Es geht um das Erleben und Verhalten von Menschen, um Zustände und 

Ereignisse in der natürlichen Umwelt und in der vom Menschen geschaffenen Welt. 
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